
Mietvertrag für CMS Verein 2.0
Grundlage für Design und Erstellung ist das Standard-System von CONSPIC

Zwischen 
CONSPIC Web-Design
Tobias Bornemann
Wilhelm-Becker-Str. 11
59597 Erwitte
im nachfolgenden Vermieter oder CONSPIC genannt

und
Verein : _______________________________

Register-Nr.: ______________________________________

Amtsgericht:  _______________________________

Name: _______________________________

Straße: _______________________________

PLZ / Ort: _______________________________

Telefon: _______________________________

E-Mail: _______________________________

im nachfolgenden Mieter genannt

wird folgender Mietvertrag geschlossen.
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1. Inhalte

1.1 Startseite

Die Nachfolgenden Funktionen sind alle per sog. „Back-End“ (Administrationsbereich) 
pflegbar.

– Berichte (Neuigkeiten) mit Bild und PDF-Dokument
– Sponsorentafel
– Links
– Eintragen der eigenen E-Mail-Adresse (Kontakt)
– Newsletter

1.2 Abteilungen und Mannschaften

– Auflistung aller Abteilungen inklusive Bereich für Neuigkeiten und Details
– Auflistung aller Mannschaften einer Abteilungen mit den Funktionen Kader, Mannschaftsfoto, 

Spielplan, Meldungen, Links, Downloads

1.3 Terminkalender

– Terminkalender mit Titel, Datum, Uhrzeit, Informationen, Bild und PDF-Dokument

1.4 Trainingskalender

– Trainingskalender für Trainingszeiten mit Titel, Datum, Uhrzeit, weiteren Informationen und 
Foto

1.5 Galerien

– Galerien mit Fotos (250 KB maximale Dateigröße)

1.6 Sonstiges

– frei erstellbare Seiten in von frei wählbaren Kategorien, die von CONSPIC eingerichtet 
werden

– Image-Pool zum Speichern von Fotos, die in die frei erstellbaren Seiten eingefügt werden 
können

– Benutzeradministration zur Berechtigung von verschiedenen Benutzern inkl. Rechte
– Impressumsfunktion zur Pflege des Impressums nach Telemediengesetz 

2. Mietzins

2.1 Der Mietzins beträgt monatlich 9,95 EUR für die o.a. Leistungen.

2.2 Die Dauer des Mietvertrages beträgt 12 Monate. Er verlängert sich automatisch um jeweils 
weitere 12 Monate, wenn Mieter oder Vermieter nicht 3 Monate vor jeweiligem Mietjahresende 
kündigen.

2.3 Individuelle, vom Mieter gewünschte Änderungen werden nach tatsächlichem Aufwand gemäß 
Preisliste von CONSPIC in Rechnung gestellt.
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2.4 Das System wird spätestens drei Wochen nach Unterzeichnung  bzw. Einwilligung des 
Vertrags beider Parteien im Web zur Verfügung gestellt. Der Mietzins ist fällig mit dem Tage 
der Benachrichtigung des Vermieters an den Mieter, dass das System im Web zur Verfügung 
steht.

2.5 Der Mietzins ist für ein Jahr im voraus zu entrichten. Das Vorhalten des Systems ist abhängig 
von der Entrichtung des Mietzinses.

3. Einmalige Gebühr zur Einrichtung von CMS Verein 2.0

3.1 Für das Einrichten der Web-Seite mit Logo, Seiten und für das Einstellen ins Web (gemäß 
Ziffer 1) hat der Mieter einmalig 149,00 Euro an den Vermieter zu entrichten. Dieser Betrag ist 
fällig mit dem Tage der Benachrichtigung des Vermieters an den Mieter, dass die Web-Seite im 
Web zur Verfügung steht.

4. Leistungsstörungen

4.1 Steht die Seite im Web nicht oder mit wesentlichen Funktionen nicht zur Verfügung, so hat der 
Mieter dem Vermieter dieses anzuzeigen. Die Störungsbeseitigung hat spätestens 7 Tage  
nach Störungsmeldung zu erfolgen. Danach wird die Entrichtung des Mietzinses komplett oder 
teilweise für die Tage des Ausfalls erstattet. Schadenersatzansprüche können durch den 
Mieter nicht geltend gemacht werden.

5. Kommunikation

5.1 Alle Mitteilungen und Störungsmeldungen haben per Mail zu erfolgen.
    E-Mail Adresse: mail@conspic.de

E

Anträge sowie Löschungen von Nutzer-Accounts sind vom Mieter im Administrationsbereich 
einzurichten. Die Nutzer-Accounts und Kennwörter dürfen nicht an Vereinsfremde weiter 
gegeben werden. g

Rechnungen gehen auch per Mail an die vom Mieter o.a. Gegebene E-Mail Adresse.

6. Sonstiges

6.1 Der Mieter erklärt, dass auf der gemieteten Web-Seite keine jugendgefährdenden bzw. 
strafbaren Inhalte eingestellt werden. Verantwortlich für den Inhalt der Web-Seite ist der 
Mieter. 

6.2 Um § 5 TDG gerecht zu werden, verpflichtet sich der Mieter, nach dem die Web-Seite im Web 
bereit gestellt wurde, unverzüglich folgende Eintragungen vorzunehmen: 
Inhaltsverantwortlicher mit  Adresse und Telefonnummer und bei  welchem Amtsgericht  der  
Verein eingetragen ist inkl. Vereinsregisternummer 

V
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6.3 Die Internet-Adresse, wird vereinbart und vom derzeitigen Domaininhaber an CONSPIC
übertragen. Nach Beendigung des Mietvertrages wird diese von CONSPIC wieder an den  
Verein freigegeben.

V

6.4 Alle in diesem Vertrag genannten Euro-Beträge sind Brutto-Beträge und verstehen sich inkl. 
der gesetzlichen MwSt.

d

6.5 Nach diesem Vertrag gelten die AGBs von CONSPIC einzusehen unter www.conspic.de

N

6.6 Gerichtsstand ist Lippstadt.

__________________________________
Ort, Datum

__________________________________
Unterschrift oder Vereinsstempel
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